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I. Problemlage 
Angesichts des enormen Defizites an Erhebungen und Grund
lagenforschung bzw. der Koordinierung (Abb. 1) zwischen 
einzelnen Archiven und Inventaren hat der Europarat festge
halten, daß eine Politik unseres kulturellen Erbes im Rahmen 
der Regionalpolitik nur dann möglich ist, wenn es Inventare 
des Schutzgutes gibt. In diesem Zusammenhang wird von ver
einfachten Inventaren gesprochen, die die Vorstufe von voll
ständigen, mit allen Details ausgestalteten kunstgeschichtlic
hen Inventaren sein können. Im Zusammenhang mit der Ret
tung des ländlichen Architekturerbes kann sogar festgehalten 
werden, daß alle Inventare mit nur dokumentarischem Zweck 
nicht vordringlich und von primärer Wichtigkeit sind. Bedeu
tender, wichtiger als dieser »rückwärts gerichtete dokumenta
rische Charakter« einzelner Inventarisationen erscheint im 
Gegensatz dazu der Gegenwarts- und der Zukunftsbezug 
(Heusser- Keller, 1979). 
Diese Aufbereitung von Grundlagen für Planungsentscheidun
gen ist sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum 
vielfach systematisch unterblieben und war eine wesentliche 
Mitursache für den Verfall des kulturellen Erbes.1 

In diesem Sinne wurde schon vom Europäischen Denkmal
schutzkongreß (24. Oktober 1975) in der Deklaration von 
Amsterdam verkündet, daß im Städtebau und in der Raum
planung die Erhaltung des kulturellen Erbes kein Randgebiet 
sein darf, sondern zu einem zentralen Anliegen werden muß. 2 

Die Pariser internationale Konvention3 zum Schutz des kultu
rellen und natürlichen Welterbes vom 16. November 1972 
sucht daher auch in logischer Reaktion auf die negativen Er
scheinungen unserer Zivilisation das kulturelle und natürliche 
Welterbe gemeinsam zu schützen, zu erhalten, vernünftig zu 
nützen und an die kommende Generation weiterzugeben. 

Zusammenfassung 

In der Vergangenheit gab es vielfach ein großes Defizit an Inventuren 
und/oder deren Koordinierung. Auch methodische Probleme behinder
ten eine Gesamtschau bzw. - Darstellung des kulturellen Erbes in den 
Regionen Europas. 
Die Realisierung einer zielorientierten Schutzpolitik verlangt eine Inte
gration einerseits in den Entwicklungs- und Raumordnungsprogrammen 
in allen Ebenen der Gestaltung sowie insbesondere anderseits schon der 
Grundlagenforschung zur Gestaltung unseres Lebensraumes durch me
thodisch akkordierte Inventare. 
Aus den richtungsweisenden Empfehlungen des Europarates lassen sich 
Grundsätze für Inventarisierungsmethoden, deren Ergebnisse in die 
umfassende Raumordnung und -gestaltung integrierbar sind, ableiten. 
Die vorgestellten Methoden und Beispiele geben Hinweise für die Mö
glichkeit einer Einbindung und Ausrichtung auf die Gestaltungsinstru
mente unseres Lebensraumes. 
Damit wird die Inventarisierung selbst Bestandteil einer Schutzpolitik, 
die ohne Kenntnis des Schutzobjektes zum Scheitern verurteilt ist. Der 
Gegenwarts- und Zukunftsbezug der genannten Strategien verlangt 
jedoch auch die Verwendung zeitgemäßer ADV-Technologien, der geo
graphischen Informationssysteme. Damit wird die Verknüpfung von 
kunsthistorischen und volkskundlichen Daten mit städtebaulichen, 
raumplanerischen, landeskundlichen und geographischen Informatio
nen ermöglicht. Eine Integration des Schutzgedankens wird damit in
stitutionalisiert schon in der Grundlagenforschung für Städtebau und 
Raumordnung erreicht. 

II. Ausgewählte Resolutionen im Zusammenhang 
mit Inventarisierung und Ortsbilddokumentation 

Erste wichtige differenzierte Vorschläge zur Inventarisierung 
sind in den Empfehlungen des Symposiums A , Barcelona 
1963, enthalten.4 

Die Resolution von Brüssel, 1969, verknüpfte die Inventarisie
rung bereits mit der kartographischen Darstellung des kul
turellen Erbes und der Integration im Rahmen der Raum
ordnungspolitik. 5 

Die Erklärung von Split6 spricht besonders organisatorische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme 
des zu schützenden Erbes an und fordert für ihre Entscheidun
gen und Programme die Unterstützung der Kommunalbehör
den. 
Auch in der Pariser Konvention zum Schutz des kulturellen 
Erbes und Naturerbes, 1972, verpflichten sich die Mitglieds
staaten außer zum Schutz, zur Erhaltung und Erschließung, 
vor allem auch zur Identifizierung des Kultur- und Naturerbes. 
Die Deklaration von Amsterdam, 1975, verlangt als generelle 
Voraussetzung zur Integration des kulturellen Erbes in der 
Raumplanung ein Inventar.7 

Beim 5. Europarat-Symposium im Oktober 1977 in Granada 
über »Ländliche Architektur in der Regionalplanung« emp
fehlen die Delegierten aus den europäischen Ländern den Re
gierungen ebenfalls, »der Tatsache Rechnung zu tragen, daß 
eine Politik der Erhaltung unseres kulturellen Erbes in der Re
gionalplanung nur dann möglich ist, wenn es Inventare des 
Schutzgutes gibt«. Weiters wird auch hier eine differenzierte 
Vorgangsweise bei der Inventarisierung vorgeschlagen.8 



Auch die Europakonferenz der Gemeinden und Regionen 
(3. Europäisches Symposium historischer Städte) in Landshut, 
1978, fordert die Gemeinden und Regionen zu verbesserten 
organisatorischen Maßnahmen und zur Inventarisierung vor 
allem in ländlichen Raum auf.9 

III. Ausgewählte Ziele des Europarates 
für den ländlichen Raum und Leitlinien 
der europäischen Raumordnung 

Der Europarat hat eine »Kampagne für den ländlichen Raum« 
(1987/1988) mit umfassenden Zielvorstellungen verbunden, 
die schlagwortartig umrissen sind mit: 
- Sicherung von würdigen Existenzbedingungen im ländlichen 

Raum durch zielgerechte Raumordnung und Nutzung der 
wirtschaftlichen Ressourcen; 

- Neuorientierung der Land- und Forstwirtschaft; 
- Neuorientierung der Wirtschaftspolitik im Hinblick auf eine 

breitere Auffächerung der wirtschaftlichen Lebensgrundla
gen; 

- Schutz der Umwelt; 
- Schutz der Kulturlandschaft und des kulturellen sowie archi

tektonischen Erbes; 
- Verbesserung der sozialen Probleme im ländlichen Raum 

(Existenzbedingungen der Frau, Probleme mit Jugendlichen 
und Älteren) (Bohner, 1986). 

Die Ziele für die oben genannte Kampagne weisen in direkter 
Form auf die umfangreichen »Leitlinien einer Raumordnung
spolitik für die ländlichen Räume in Europa«, die die vierte 
Europäische Raumordnungsministerkonferenz in Wien vom 
5.-7. 10. 1978 verabschiedet hat bzw. auf die Europäische 
Raumordnungs-Charta, die die Europäische Raumordnungs
ministerkonferenz am 20. 5. 1983 in Torremolinos (Spanien) 
angenommen hat, hin. 
Die wesentlichen Grundsätze lauten: 
- die ausgewogene sozioökonomische Entwicklung der Regio

nen, 
- die Verbesserung der Lebensqualität, 
- der verantwortliche Umgang mit den natürlichen Hilfsquel

len und der Umweltschutz sowie 
- die planmäßige und rationelle Verwendung des Bodens. 
Die Ziele und Leitlinien einer Raumordnungs- und Entwick
lungspolitik stecken in unserem Zusammenhang den Rahmen 
für eine notwendige Gesamtsicht und Integration der Bemü
hungen um die Rettung des kulturellen Erbes ab. Erst z.B. die 
Sicherung von würdigen Existenzbedingungen oder der Neuo
rientierung der Wirtschaftspolitik in einzelnen Regionen Eu
ropas vermag einer langfristigen Schutzstrategie für unser Er
be zum nachhaltigen Erfolg zu verhelfen. Die raumbezogenen 
Inventarisierungsgrundsätze nach Punkt V vermögen eine Hil
festellung für sozioökonomische Betrachtungsweisen und Pla
nungen zu liefern. Deutlich wird auch die Verknüpfung mit 
den unter Punkt IV skizzierten Aspekten der Landschaftspla
nung. 

IV. Instrumente der Landespflege - Einbindung der 
Landschaftsplanung bei der Rettung des kultu-
rerbes und der Landschaften Europas 

Die Landespflege erstrebt als ökologischer Bereich der Ge
samtplanung eine menschengerechte und zugleich naturgemä
ße Umwelt bei der Ordnung, Pflege und Entwicklung von 
Wohn-, Industrie-, Agrar- und Erholungsgebieten. Das erfor

dert einen Ausgleich zwischen dem natürlichen Potential eines 
Landes und den vielfältigen Ansprüchen unserer Gesellschaft. 
Die Landschaftsplanung als Instrument der Landschaftspflege 
dient somit dem gesellschaftlichen Anspruch auf Erhaltung 
und Entwicklung der natürlichen Umwelt des Menschen, d.h. 
der Sicherung und Entwicklung 
- eines nachhaltig und optimal leistungsfähigen Landschaft

shaushaltes sowie 
- der Landschaftsstruktur und ihres visuell erfaßbaren 

Teiles dem Landschaftsbild. 
Die Landschaftsplanung kann somit unter anderem jene 
Aspekte einer Sicherung und Bewahrung der Kulturlandschaft 
identifizieren, die bei der Kulturgüterinventarisation nicht er
faßt werden. Wie in der Abb. 2 dargestellt, wird es nun not
wendig sein, gestützt auf Landschaftsinventare, die Land
schaftsstruktur und die visuell erfaßbaren Teile des Land
schaftsbildes mit Kulturgüter- oder Ortsbildinventaren zusam
menzuführen bzw. sie in die umfassenden Umweltgestaltung 
einzubringen. 

Diese Integration sollte auf der gesamtstaatlichen Ebene (vgl. 
Abb. 2 österr. Raumordnungskonzept als Beispiel), der regio
nalen Ebene eines Landes (Region) mit Landesraumordnung
sprogrammen und regionalen Raumordnungsprogrammen 
(für einen Distrikt) sowie im kommunalen Bereich erfolgen. 
Im Rahmen der Gemeindeplanung ist dabei eine Bedachtnah-
me auf das kulturelle Erbe (durch Schutzkonzeptionen und 
Ortsbildkonzepte) sowie das Naturerbe (durch Landschaft
splanungen) besonders wichtig bei einem das ganze Gemein
degebiet umfassenden Entwicklungsprogramm (örtliches En
twicklungskonzept), einem Flächwidmungsplan und be-
bauungsplan. 

V. Grundsätze einer Inventarisierungsmethode im 
Rahmen der europäischen Empfehlungen 

Von grundlegender Bedeutung ist, daß nicht aus einem »rück
wärts« gerichteten Aspekt einer »historisch-dokumetarischen 
Materialiensammlung« (Heusser-Keller, 1979), sondern aus 
einem Gegenwarts- und Zukunftsbezug heraus kulturelles Er
be und Ortbild dokumentiert werden soll, ohne sich an den 
notwendiger Weise Einzelobjekt-Inventaren der Denkmalp
flege bzw. Ähnlicher Auflistungen ausschließlich zu orientie
ren. 
Die Raumplanung, der Städtebau und die Ortsgestaltung be
nötigt die Einbeziehung zusätzlicher räumlicher Kriterien bei 
der Inventarisation, die eine gesamthafte, räumliche Umset
zung des Anliegens in den Instrumenten der Raumordnung der 
Gemeinde und des Landes ermöglichen (Vgl. Abb. 6). 
Nicht wissenschaftliche Dokumentationen größeren Umfanges 
bezogen auf das Einzelobjekt und bis in Detail bringen in An
betracht der Zeit, des fortschreitenden Schwundes unseres ar
chitektonischen Erbes, der notwendigen räumlichen, städte
baulich orientierten Sicht Abhilfe, sondern: 

Methoden, die das Ortsbild, Teile des Ortsbildes 
- nach Ganzheiten aufgrund historischer Wachstumsphasen 

oder regionaltypischer Merkmale 
- nach Ganzheiten aufgrund gemeinsamer gestaltmäßiger 

Merkmale und 
- nach Ganzheiten von gemeinsamen Erhaltungsvorstcllun-

gen ausgliedern helfen (Heusser-Keller). 
Zusätzlich müssen noch 
- die direkt zugeordnete Umgebung von schützenswerter Be

bauung, 



- Umgebungsrichtungen im Bezug zur schützenswerten Be
bauung und 

- schützenswerte Einzelelemente in die Betrachtung einbezo
gen werden (Vgl. Abb. 3). 

In Ergänzung dazu können Methoden, die mittels eines orts-
und stadtgestaltanalytischen Ansatzes die neuzeitliche Bau
struktur darzustellen vermögen, orts- bzw. stadtgestalterische 
Bereichstypen ausgliedern helfen und damit eine umfassende 
städtebauliche Integration unterstützen (Vgl. Abb. 4-6). 

VI. Räumliche Informationssysteme-geographische 
Informationssysteme für Kulturgüter- und 
Ortsbildschutz 

Jedes Inventarisations- und Dokumentationsvorhaben ist ab
strakt gesehen, eine Datensammlung, die durch zeitgemäße 
ADV-Instrumente unterstützt werden kann. 
Die in unserem Zusammenhang angesprochenen Information
sbedürfnisse und Querverbindungen zu geographischen und 
landeskundlichen Informationen gehen jedoch über die Doku
mentationsdatenbanken herkömmlicher Natur hinaus und 
sprechen flächenbezogene Informationssysteme an. 
Die Zielsetzung der vorgestellten Inventarisierungsmethoden 
in unserem Zusammenhang sollte die Identifizierung »von 
Flächen und Objekten sein, die zum Schutz unseres Kulturgu
tes eine andere als die jetzt vorhandene Nutzung ausschließen 
oder bei ihrer Nutzung eine Bedachtnahme auf das kulturelle 
Erbe erfordern« (Vgl. Abb. 4-6). 
Damit werden Arbeitsschritte in Richtung geographisches In
formationssystem sichtbar, daß sich als räumliches oder raum
bezogenes Informationssystem versteht, welches in Bezugs
räumen lokalisierbare Informationsinhalte verbaler, numeri
scher oder graphischer Art liefert. Neben der Informationsge
winnung aus Datensammlungen/Datenbanken ist die proble
morientierte Wertung und Entscheidungsfindung durch den 
Einsatz von Analyse-, Prognose- und Graphikprogrammen ein 
wesentliches Kennzeichen. 
Durch die Anwendung solcher Informationstechnologien ist 
auch die Querverbindung zu geographischen bzw. landeskund
lichen Informationen und Informationen über die Landnutzung 
bzw. Landentwicklung möglich. 
Die Konzeption eines Informationssystems im genannten Sinn 
sollte daher nicht nur auf die Erfassung von Einzelobjekten 
und Zeichen, sondern darüber hinaus auch auf die Sammlung 
und Erstellung von Grundlagen für die Bewertung von Gebie
ten, Ensembles, Umgebungszonen, Umgebungsrichtungen, 
des Orts- bzw. Stadtgrundrisses (historische Flurformen, histo
rische Siedlungsformen, Gehöftformen und anderes mehr) 
ausgerichtet sein (Jeschke, H . , 1983). 

Es erscheint daher gerechtfertigt, methodisch ein solches In
formationsinstrument als 
- Inventar bzw. Zusammenfassung verschiedener bisheriger 

Inventare und Bildsammlungen, die in diesem Zusammen
hang als Behelf dienen können, 

- ein Koordinierungsinstrument zwischen inventarisierenden 
Stellen und Personen sowie 

- ein Instrument der Grundlagenforschung für diesen Fachbe
reich mit dem gezeigten Schwerpunkt (Kunstgeschichte, 
volkskundliche Grundlagenforschung, Ortbildpflege, Denk
malpflege bzw. Raumordnung) anzusprechen. 

Die Verwendung eines solchen Informationsinstrumente ist 
vielfältiger Natur. Besonders seien erwähnt: 

- Regionalplanung und Landesplanung (Stadterneuerungs-, 
Dorferneuerungs- und Wohnbaupolitik des Landes) im Sin
ne einer Gesamtverantwortung gegenüber unserem archi
tektonischen Erbe als »gemeinsamer Besitz« einer Region, 
des Staates und des Kontinentes. Der Schutz und die 
Bedachtnahme auf dieses kulturelle Erbe sind nicht nur von 
»örtlicher Bedeutung«. Regionalplanung und Regionalpoli
tik sprechen die Gesamtverantwortung aller Gebietskör
perschaften (Bund, Land /Region und Gemeinden) an. 

- Gesamtgestaltung und Raumordnung der Gemeinde (Orts-
bildinventarisation, Dorf- und Stadtreparatur, vorbereiten
de Untersuchungen zu Färbelungsmaßnahmen etc., 

- Arbeitsgrundlage für die Entwicklungsplanung, Flächen
widmungsplanung, Bebauungsplanung, Dorf- und Stadter
neuerung), 

- Umweltverträglichkeitsprüfung von überörtlichen Planungs
maßnahmen (z.B. Straßenplanungen, wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen, bergrechtliche Maßnahmen), 

- Hilfestellung für die Bauernhofforschung und volkskund
liche Grundlagenforschung, 

- Unterlagen für Chroniken, Festschriften, Heimatbücher 
und allgemeine Heimatforschung, 

- Hilfestellung für den nominellen Landschaftsschutz nach 
der jeweiligen Naturschutzgesetzgebung und die Land
schaftsplanung, 

- Hilfestellung für die Umwelterziehung und den Heimat
kundeunterricht in den Pflichtschulen und höher bildenden 
Schulen, 

- Instrument der Forschung für alle berührten Sachbereiche, 
- Instrument für aufsichtsbehördliche Genehmigungen und 

Förderungsaufgaben. 

Mit diesen skizzenhaften Ausführungen wird die Bedeutung 
solcher ADV-gestützten Informationssysteme deutlich, die sie 
für die Integration von Strategien einer Kulturgüterschutz-
politik in der umfassenden Raumordnung haben können. 



Anmerkungen 
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Dazu: Foramitti, H.: Inventarisierung von Kulturgutbeständen, Bun-
desdenkmalamt, Wien 1979, S. 3 ff. aus internationaler Sicht: »Die 
praktische Arbeit des Denkmalpflegers ohne Inventar ist heute wohl 
kaum mehr zu verantworten und würde außerdem zu unnötigem Auf
wand führen. 
Es gibt leider noch Staaten, die große Bedenken haben, weil sie einen 
für sie scheinbar schwer abschätzbaren wissenschaftlichen, administra
tiven und finanziellen Aufwand befürchten. 
Sie werden daher ohne Inventar meistens zu spät, bei zu großen und 
unwirtschaftlichen zeitschäden mit zu teuren Maßnahmen aktiv, wenn 
auffallende Bestandesgefahren an weltberühmten Objekten bekannt 
gemacht worden sind. Sie leiten also oft mit einem zu geringen und 
nicht stets ganz qualifizierten Personal, mit einem ungeeigneten Rechts
instrumentarium, sowie mit einem nicht genügend großen, ordent
lichen Budget Maßnahmen von Fall zu Fall im Bedrohungsfall ein, de
ren Erfolge nachher international nicht befriedigen können. Bei Wirk
samwerden von internationaler Hilfe kann es aus den vorangeführten 
Gründen zur Enttäuschung der Hilfsorganisationen kommen, zum 
fühlbaren Abschwächen der internationalen Solidarität und des Inte
resses. Dies geschieht vielleicht gerade in der Zeit, in der die Hilfe zu 
einer Verfeinerung der Infrastrukturen führen würde und besonders 
benötigt wird.« 
2 
Concil of Europe, Deklaration von Amsterdam, verkündet vom Euro
päischen Denkmalschutzkongreß am 24. Oktober 1975, Sonderdruck. 
3 
Convention zum Schutze des kulturellen und natürlichen Welterbes, 
Paris, 16. November 1972. 
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In den Empfehlungen des Symposiums A , 1963, wurde auf zwei Ge
sichtspunkte des Inventarisierens eingegangen: »From the foregoing, 
the inventory may be regarded from two points of view: a) The protec
tive inventory compiled in each country will list natural, scientific, 
aesthetic, historic and ethnological sites and ensembles which are or 
may in future be protected. Each item listed must be clearly and dis
tinctly identified by means of a card giving all the necessary data. - b) 
The scientific inventory for which it is recommended that the C. C. C. 
call a meeting of experts as soon as possible to ensure uniformity in the 
principles and methods according to which it is to be drawn up.« 
Unter den wichtigsten Grundsätzen, die das Symposion A verfolgte, 
waren: »3. As the process of deterioration is speeding up all the time, 
rapid preventive and corrective action is urgently required, beginning 
with the drawing up of a protective inventory. - 4. This inventory 
should be separate from the scientific inventory and should be ready as 
soon as possible. - 5. In the protection of movables and immovables, 
priority should be given to buildings which, though not of prime impor
tance, constitute an essential feature of the ensembles to which they 
belong. - 6. Obligations to protect groups of buildings and monuments 
ought to be embodied in town and country planning schemes.« Zitiert 
nach: Council of Europe, Criteria and methods for a protective inven
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historical or artistic interest. Report - Symposium A in Barcelona, 
Straßburg 1965, Hrsg. Council of Europe, Council for Cultural Co-
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kulturelle Erbe erforderlichen Bestandsaufnahme der zu schützenden 
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standsliste des europäischen kulturellen Erbes (I.P.C.E.) bedienen 
können. Hier ist das zu schützende Objekt definiert; die so gesammel
ten Angaben können für die Raumordnungsprogramme und/oder 
andere Schutzmaßnahmen als Grundlage dienen; 2. Karten auszuar
beiten, in welchen die zu schützenden Denkmäler, Gebiete und Land
schaften von kultureller Bedeutung angegeben sind; 3. Ihre Bemühun
gen zu verstärken, um zu verhindern, daß der Verfall oder die Zerstö
rung eines unersetzlichen Erbes weiter fortschreitet; für diesen Zweck 

sind alle geeigneten Mittel einzusetzen, insbesondere: a) Anpassung 
der Gesetze und Vorschriften, um den Erfordernissen in bezug auf die 
aktive Bewahrung und die Integrierung des kulturellen Erbes in die 
heutige Gesellschaft entsprechen zu können; b) Integration des kultu
rellen Erbes in den Rahmen einer allgemeinen Raumordnungspolitik, 
insbesondere durch ständige Zusammenarbeit auf allen Ebenen der 
Verwaltungen, die einerseits für den Schutz des kulturellen Erbes und 
andererseits für die Raumordnung und den Städtebau zuständig sind.« 
6 
Deutsches Nationalkomitee... (zit. Anm. 4), S. 81: »..., daß die natio
nalen Organe umstrukturiert und mit höheren Mitteln für ihre Arbeit 
ausgestattet werden, damit sie den neuen Aspekten ihrer Aufgaben, 
insbesondere der baldmöglichst durchzuführenden Ausarbeitung einer 
Bestandsaufnahme des zu schützenden Erbes gerecht werden können 
und den Kommunalbehörden wissenschaftliche und technische Hilfe 
bei der Ausarbeitung der Programme in Bezug auf den Schutz von 
historischen Denkmälern, Anlagen und Stätten leisten können.« 
7 
Um die Integration in der Raumplanung möglich zu »machen, muß ein 
Gesamt-Inventar der Gebäude, Ensembles und der sie umgebenden 
geschützten Zonen aufgestellt und allen Beteiligten und Betroffenen 
zugänglich gemacht werden, insbesondere den für die räumliche Pla
nung zuständigen regionalen und lokalen Behörden, mit dem Zweck, 
deren Aufmerksamkeit auf die erhaltenswerten Gebäude und Be
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die Erhaltung der Baueinheiten und ihr Einfügen in die Raumordnung 
geschaffen. Die Regionalplanungspolitik muß die Erhaltung des bau
lichen Erbes berücksichtigen und zu ihrer Sache machen. Im besonde
ren kann sie den Anstoß dazu geben, daß neue Tätigkeitsbereiche in 
wirtschaftlich zurückgebliebenen Gebieten entstehen, um deren En
tvölkerung entgegenzuwirken und gleichzeitig die alten Gebäude vor 
Entwertung zu schützen. 
Darüber hinaus müssen besondere Regelungen für folgende Punkte 
geschaffen werden: 
- Die Feststellung und Abgrenzung von Ensembles. 
- Die genaue Kartierung von Schutzzonen und der Nutzungsbeschrän
kungen, die in diesen Zonen im öffentlichen Interesse möglich sind. 
- Die Ausarbeitung von Stadterhaltungsplänen und die Einfügung 
dieser Pläne in die Raumplanung.« Vgl. Council of Europe... (zit. 
Anm. 1), S. 11. 
8 
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to be of general interest; 
2. a more detailed inventory including three sub-divisions: 
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tion), economic structure, activity structure (employment, income); 

- a survey of sites, including not only a description of the spatial aspect, 
but also the analysis of the historic framework of the area; 

- a survey of the buildings, catalogued on individual index-cards, in
cluding a detailed description of the item, an assessment of the archi
tecture, its historic and aesthetic values, the present state of conser
vation and its situation with respect to the setting. « 

9 
Council of Europe, 3. Europäisches Symposium historischer Städte, 
Schlußerklärung, Landshut 1978, S. 2: Fordern die Gemeinden und 
Regionen auf: »a) in ihrem Zuständigkeitsbereich die Grundsätze der 
Entschließung (76) 28 des Ministerkomitees in die Tat umzusetzen und 
zu diesem Zweck die notwendigen Behörden, Dienststellen oder 
Strukturen zu verstärken oder einzurichten. 
b) Die im ländlichen Bereich zu bewahrenden Güter zu inventarisieren 
- da sie die gleiche Aufmerksamkeit verdienen wie das städtische ar
chitektonische Erbe - sei es in der Form einer allgemeinen Liste der 
Natur- und baudenkmäler von allgemeinem Interesse, sei es in der 
Form eines ins Einzelne gehenden Inventars, wie es im Aufruf von 
Granada beschrieben wird.« 
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Sažetak 
Hans-Peter Jeschke 
Metode inventarizacije kao sredstvo zaštite 
kulturnih dobara i koncepcije naselja 

U prošlosti je često bio prisutan znatan manjak inventara i/ili 
njihove koordinacije. I metodički problemi onemogućavali su 
cjelokupan pregled i prikaz kulturne baštine u evropskim regija
ma. 
Ostvarenje usmjerene politike zaštite zahtijeva integraciju s jed
ne strane u razvojnim programima i programima prostornog 
uređenja na svim razinama oblikovanja te osobito, s druge stra
ne, već u temeljnim istraživanjima radi oblikovanja našega ži
votnog prostora metodički usklađenim inventarima. 
Iz preporuka Evropskoga savjeta mogu se izvesti načela o me
todama inventarizacije, kojih je rezultate moguće uključiti u 
sveukupno prostorno uređenje i oblikovanje. 
Prikazane metode i primjeri upućuju na mogućnost uvođenja i 
usmjeravanja na sredstva oblikovanja našega životnog prosto
ra. 

Time sama inventarizacija postaje dijelom politike zaštite, koja 
bez poznavanja zaštićenog objekta biva osuđena na neuspjeh. 
Odnos spomenutih strategija spram suvremenosti i budućnosti 
zahtijeva međutim i primjenu primjerenih ADV-tehnologija, 
geografskih informacijskih sustava. Time je omogućeno povezi
vanje povijesnoumjetničkih i etnografskih činjenica s informaci
jama što potječu iz gradogradnje, prostornoga planiranja, povi
jesti kulture i zemljopisa. Na taj se način postiže institucionalizi
rana integracija ideje o zaštiti već pri temeljnim istraživanjima 
za gradogradnju i prostorno planiranje. 



Abb. 1. Vergleich von 3 Inventarisierungsmethoden für das kulturelle Erbe (Heusser - Keller, 1977) 
Sl. 1. Usporedba triju metoda inventarizacije kulturne baštine (Heusser - Keller, 1977) 



Abb. 2. Gestaltungsinstrumente für unsere Umwelt und die Planungsebenen der nominellen Raumordnung im Zusammenhang mit Ortsbild
konzept und Landschaftsplanung (Jeschke, H . P., 1982) 

Sl. 2. Sredstva oblikovanja našega okoliša i razine planiranja u nominalnom prostornom planiranju u svezi s koncepcijom naselja i planiranjem 
krajolika (Jeschke, H. P., 1982) 



Abb. 3. Aufnahmebereiche des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Heusser - Keller, 1982) 
Sl. 3. Kategorije švicarskoga inventara naselja za koja se predviđa zaštita (Heusser - Keller, 1982) 





Abb. 4. Umfassende Kulturgüterkarte Attersee (Jeschke, H . P., 1980) 
Sl. 4. Cjelovita karta kulturnih dobara Attersee (Jeschke, H. P., I960) 



Abb. 5. Umfassende Kulturgüterkarte Attersee (Jeschke, H . P., 1980) 
Sl. 5. Cjelovitu karta kulturnih dobara Attersee (Jeschke, H. P., 1980) 



Abb. 6. Beispiel einer mit der »Umfassenden Kulturgüterkarte« koordinierten Flächenwidmungsplanung im Massstab 1:500 (Jeschke, H . P., 
1980). Die Widmung im Ortskern ist auf die Schonzone des charakteristischen Ortsbildes, die Widmung im Umgebungsbereich der 
Wallfahrtskirche (Grünzug - Gz) ist auf den Charakter der Umgebungszone abgestimmt (Vgl. Abb. 4) 

Sl. 6. Primjer planiranja namjene površina, koordiniranog »Cjelovitom kartom kulturnih dobara«, mjerilo 1:500 (Jeschke, H. P., 1980). 
Namjene u jezgri usklađene su sa zašttom karakterističnog izgleda naselja, a namjene u okolici hodočasničke crkve (zelena zona - Gz) 
s obilježjima okolne zone (usp. sl. 4) 


